
Nachrichtenblatt
V e r b a n d s g e m e i n d e 
maikammer mit den 

amtlichen Bekanntmachungen 
der  Verbandsgemeinde und der Ortsgemeinden

kirrweiler • maikammer • st. martin
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Nr. 1/2019
48. Jahrgang • Freitag, den 4. Januar 2019

Die Ortsgemeinde Kirrweiler
lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein zum

„Neujahrsempfang 20 19“
am Sonntag, 06. Januar 2019

ins Dorfgemeinschaftshaus „Edelhof“
Beginn: 18.00 Uhr

Rolf Metzger
Ortsbürgermeister

Neujahrsempfang

Neujahrsempfang
Hiermit möchte ich Sie im Namen der Ortsgemeinde St. Martin ganz herzlich zu 
unserem Neujahrsempfang am

Freitag, 11. Januar 2019, um 19.30 Uhr
in die Kulturscheune

einladen.
Gemeinsam werden wir auf das Jahr 2018 zurückschauen und einen Ausblick auf das 
Jahr 2019 wagen. Eine Bilderpräsentation, die Verleihung der Ehrenamtspreise und 
ein vielversprechendes musikalisches Rahmenprogramm werden erneut Bestand-
teile des Empfanges sein.
Ich freue mich schon jetzt auf nette Gespräche bei einem Umtrunk und kleinen Knab-
bereien.

Timo Glaser
Ortsbürgermeister
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 ■ Verbandsgemeinde- 
vewaltung Maikammer

 i Immengartenstraße 24,  
67487 Maikammer

Dienstgebäude 
Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer
Tel.: 06321 5899-0, Fax: 06321 5899-99
Servicezeiten:
Montag 8.30 bis 12.00 Uhr und  

14.00 bis 16.00 Uhr
Dienstag 8.30 bis 12.00 Uhr und  

14.00 bis 16.00 Uhr
Mittwoch 8.30 bis 12 Uhr
Donnerstag 8.30 bis 12.00 Uhr und  

14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr
Termine mit
- Bürgermeisterin Gabriele Flach können 
Sie im Vorzimmer unter Tel.: 06321 5899-33 
vereinbaren.

 i Jugendbüro der  
Verbandsgemeinde Maikammer

Karin Beetz in Maikammer, Telefon: 06321 
5899-24 oder 015114009274
Jugendtreff Maikammer, 
Hartmannstraße 44
Kindergruppe ab 8 Jahren, 
montags von 15.30 - 17.30 Uhr
Teenie-Treff ab 13 Jahren, 
dienstags von 16.00 - 19.00 Uhr
Mädchengruppe ab 12 Jahren, mittwochs 
von 17.00 - 20.00 Uhr, nach Absprache
Offener Treff ab 16 Jahren, donnerstags ab 17.00

 i Schiedsamt 
Kontakt: Schiedsmann Peter Garrecht, 
Telefon: 06321 5899-0

 ■ Notrufe
Polizei  ....................................................  Tel.: 110
Feuerwehr  ............................................Tel.: 112
Rettungsdienst, Notarztwagen  ....Tel.: 112
Gift-Notruf Rheinland-Pfalz  
.................................................Tel.: 06131 19240
oder Wohngift-Tel.:   0800 7293600  
 (gebührenfrei)

 i Polizeiinspektion Edenkoben
Luitpoldstr. 65, 67480 Edenkoben, Tel.: 
06323 955-0, Fax: 06323 955-222, Email: 
piedenkoben@polizei.rlp.de

 i Wasserwerk und Kanalwerk
Wasserwerk
Der Bereitschaftsdienst des Verbandsgemein-
dewasserwerkes ist über die Telefonnummer: 
0175/5262613 zu erreichen (nur in Notfällen).

 i Kanalwerk
Der Bereitschaftsdienst der Kläranlage/
Kanalwerk ist über die Telefonnummer 0151 
11633940 zu erreichen (nur in Notfällen).

 i Energie- und Stromversorgung
Energieversorgung Pfalzwerke Netz AG 
Netzteam Edenkoben, Tel.: 06323 941310
Störungen im Stromnetz: Tel.: 0800 7977777

 i Gasversorgung - Störungsdienst
Pfalzgas, Tel.: 0800 1003448

 ■ Bereitschaftsdienst

 i Ärztlicher Notfalldienst 
Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Landau SÜW

Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 06341 19292
Öffnungszeiten: montags 19 Uhr bis diens-
tags 7 Uhr, dienstags 19 Uhr bis mittwochs 
7 Uhr, mittwochs 14 Uhr bis donnerstags 7 Uhr, 
donnerstags, 19 Uhr bis freitags 7 Uhr, freitags, 
16 Uhr bis montags 7 Uhr;
an Feiertagen: Tag vor Feiertag, 18 Uhr bis 
nächster Werktag, 7 Uhr

 i Ärztliche Notfalldienstzentrale 
Neustadt

Krankenhaus Hetzelstift, Stiftstraße 10, 
Tel.: 06321 19292
Öffnungszeiten: montags, dienstags, don-
nerstags, 19 bis 7 Uhr, mittwochs, 14 bis
7 Uhr, freitags 16 Uhr bis montags, 7 Uhr

 i Kinderärztlicher Notfalldienst
Ärztliche Notfalldienstzentrale Landau 
SÜW, Cornichonstr. 4, 76829 Landau, Tel.: 
06341 19292 - an Samstagen sowie an
Sonn- und Feiertagen 9 bis 11 Uhr und 
17 bis 19 Uhr.

 i Zahnärztlicher Notfalldienst
05./06.01.2019
Zä. Charlotte Sauer, Marstall 2, 
Neustadt Tel.: 06321/88768
Unter www.zahnarzt-notdienst.de können 
Patienten mit Zahnproblemen dort durch 
die Eingabe ihres Ortes oder der jeweili-
gen Telefonvorwahl herausfinden, welcher 
Zahnarzt oder welche Zahnklinik in ihrer 
Nähe gerade Notdienst hat. Der Service 
steht kostenfrei zur Verfügung.

 i Tierärztlicher Notfalldienst
Der tierärztliche Notfalldienst ist unter der 
Telefonnummer der niedergelassenen Tier-
ärzte zu erfahren.

 i Bereitschaftsdienst Apotheken
Fr. 04.01.2019
Kurpfalz-Apotheke  Tel.: 06321/5646
Weinstr. Nord 6, 67487 Maikammer
Schwanen-Apotheke  Tel.: 06341/87001
Rathausplatz 12, 76829 Landau
Sa. 05.01.2019
Eichendorff-Apotheke  Tel.: 06321/14330
Spitalbachstr. 53, 67433 Neustadt
Adler-Apotheke  Tel.: 06341/86654
Rathausplatz 2, 76829 Landau
So. 06.01.2019
Hirsch-Apotheke  Tel.: 06321/2600
Schütt 7, 67433 Neustadt
Engel-Apotheke  Tel.: 06341/86661
Marktstr. 90, 76829 Landau
Mo. 07.01.2019
Rochus-Vitai-Apotheke  Tel.: 06321/189960
Adolf-Kolping-Str. 173, 67433 Neustadt
Beethoven-Apotheke  Tel.: 06341/4474
Marktstr. 108, 76829 Landau
Di. 08.01.2019
Franziskus-Apotheke  Tel.: 06323/3503
Speyerer Str. 10, 67483 Edesheim
Winzinger-Apotheke  Tel.: 06321/32459
Kirchstr. 45, 67433 Neustadt
Markt-Apotheke  Tel.: 06341/88508
Marktstr. 35, 76829 Landau
Mi. 09.01.2019
apo-rot 
Bacchus-Apotheke  Tel.: 06321/30478
Walter-Engelmann-Piatz 1, 67434 Neustadt
Park-Apotheke  Tel.: 06341/520090
Westbahnstr. 1, 76829 Landau
Do. 10.01.2019
Sonnen-Apotheke  Tel.: 06321/35776
Friedrichstr. 25-27, 67 433 Neustadt
West-Apotheke  Tel.: 06341/32621
Drachenfelsstr. 9, 76829 Landau
Fr.11.01.2019
Rathaus-Apotheke  Tel.: 06321/7861
Rathausstr. 8, 67 433 Neustadt
Apotheke am Südring  Tel.: 06341/82777
Xylanderstr. 8, 76829 Landau
Internetseite: www.lak-rlp.de

Nach Wahl der Notdienstnummer und 
direkter Eingabe der Postleitzahl Ihres aktu-
ellen Standortes über die Telefontastatur, 
werden drei dienstbereite Apotheken in 
der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer 
angesagt und zweimal wiederholt. 
Wer sich die Information über das Internet 
besorgen möchte, kann die Daten auf der 
Internetseite abrufen.

Bereitschaftsdienste / Servicestellen 
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die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   0,00 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   10.145,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Finanzierungstätigkeit 2)   - 10.145,00 Euro
Veränderung des Finanzmittelbestands
im Haushaltsjahr   10.145,00 Euro
2) Ohne Einzahlungen und Auszahlungen 
der Kredite zur Umschuldung.
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförde-
rungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.
§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit 
Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen belasten, werden nicht veranschlagt.
Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushalts-
jahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden 
müssen, werden nicht veranschlagt.
§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.
§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sonderver-
mögen
Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen 
mit Sonderrechnungen werden nicht beansprucht.
§ 6 Umlage
Die Verbandsumlage für die verbandsangehörigen Gemeinden 
wird entsprechend der reduzierten Holzbodenfläche für das Haus-
haltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

Amtlicher Teil

Verbandsgemeinde
Maikammer

 ◗ Haushaltssatzungdes Forstzweck- 
verbandes 5. Haingeraide Maikammer für 
das Jahr 2019 vom 17.12.2018
Die Verbandsversammlung hat auf Grund des § 95 Gemeinde-
ordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit gültigen Fassung, am 
22.11.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:
§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt
Festgesetzt werden
1. im Ergebnishaushalt
der Gesamtbetrag der Erträge auf   115.125,00 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   106.523,00 Euro
Jahresüberschuss   8.602,00 Euro
2. im Finanzhaushalt
Saldo der Ein- und Auszahlungen   10.145,00 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   0,00 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   0,00 Euro
Saldo der Ein- und Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit   0,00 Euro

Zum Umgang mit Schnee und Eis

Der Umfang der allgemeinen Reinigungspflichten umfasst 
neben dem Besprengen und Säubern der Straßen auch die 
Schneeräumung auf den Straßen sowie das Bestreuen der 
Gehwege, Fußgängerüberwege und der besonders gefährli-
chen Fahrbahnstellen bei Glätte.
Wird durch Schneefälle die Benutzung der Fahrbahnen und 
Gehwege erschwert, so ist der Schnee unverzüglich wegzu-
räumen.
Gefrorener oder festgetretener Schnee ist durch Loshacken 
zu beseitigen. Der weggeräumte Schnee ist so zu lagern, 
dass der Verkehr auf den Fahrbahnen und Gehwegen nicht 
eingeschränkt und der Abfluss des Oberflächenwassers nicht 
beeinträchtigt wird.
Die Streupflicht erstreckt sich auf Gehwege, Fußgängerüber-
wege und besonders gefährlichen Fahrbahnstellen bei Glätte. 
Sind keine Gehwege vorhanden, so gilt als Gehweg ein Strei-
fen von 1,50 m Breite entlang der Grundstücksgrenze.
Die Benutzbarkeit der Gehwege, Fußgängerüberwege 
und besonders gefährlichen Fahrbahnstellen ist durch das 
Bestreuen mit abstumpfenden Stoffen (Asche, Sand, Säge-
mehl) herzustellen. Eis ist aufzuhacken und zu beseitigen. 
Entstandene Rutschbahnen sind sofort zu beseitigen.
Die bestreuten Flächen vor den Grundstücken müssen in 
ihrer Längsrichtung so aufeinander abgestimmt sein, dass 
eine durchgehende benutzbare Fläche gewährleistet ist.

Deshalb muss sich der später Streuende insoweit an die schon 
bestehende Gehwegrichtung vor den Nachbargrundstücken 
anpassen.
Die Straßen sind erforderlichenfalls mehrmals am Tag so zu 
streuen, dass während der allgemeinen Verkehrszeiten von 
07.00 bis 20.00 Uhr auf den Gehwegen, Fußgängerüber-
wegen und besonders gefährlichen Fahrbahnteilen keine 
Rutschgefahr besteht.
Reinigungs- und räumpflichtig sind grundsätzlich die Eigen-
tümer der bebauten und unbebauten Grundstücke, die durch 
die Straßen erschlossen werden oder an diese angrenzen.
Die Reinigungs- und Räumpflicht der Grundstückseigentü-
mer erstreckt sich bis zur Mitte der Fahrbahn, bei einseitig 
bebaubaren Straßen auf die ganze Straße.Kann die Reini-
gungs- und Räumpflicht durch den Grundstückseigentümer-
nicht selbst wahrgenommen werden, so hat er diese Aufgabe 
auf Dritte zu übertragen, die diesen Verpflichtungen an seiner 
Stelle nachkommen. Typische Fälle hierfür sind die Übertra-
gung der Reinigungspflicht auf den Mieter, die Übertragung 
auf Dritte im Krankheits- oder Urlaubsfall oder durch beson-
deren Vertrag.
Zur eigenen Sicherheit sollte jeder Räumungspflichtige dar-
auf achten, dass Hydranten sowie Haupt- und Hausanschluss-
schieber der Wasserversorgung auch bei Schnee und Eis 
jederzeit zugänglich sind.
Text: Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
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 ◗ Stellenausschreibung

Die Ortsgemeinde Maikammer sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für die Kommu-
nale Kindertagesstätte „Abenteuerland“ Mai-
kammer eine/n

Erzieherin/Erzieher 
in Teilzeit

Der Beschäftigungsumfang beträgt 23 Stunden wöchentlich. 
Die Stelle ist befristet bis 31. August 2019.
Wir erwarten:
- einen Abschluss als staatlich anerkannte/r Erzieher/in ,
- Freude im Umgang mit Kindern und Berücksichtigung der 

vielfältigen Bedürfnisse der Kinder,
- verantwortungsbewusste und teamorientierte Arbeits-

weise,
- Engagement und Freude an der Weiterentwicklung der 

pädagogischen Qualität der Einrichtung,
- vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Team, den Eltern 

und dem Träger.
Wir bieten:
- ein engagiertes und aufgeschlossenes Team
- leistungsgerechte Bezahlung nach dem TV SuE
- die im öffentlichen Dienst üblichen Sozialleistungen
Haben wir Ihr Interesse geweckt ? Dann schicken Sie bitte Ihre 
Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis spätestens 11. 
Januar 2019 an:
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer, Personalabtei-
lung, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer.
Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.
Telefonische Auskünfte erteilt Ihnen gerne die Kommunale 
Kindertagesstätte Abenteuerland, Tel. 06321/58448 oder Herr 
Gerst, Tel. 06321/589911.
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

 ◗ Bekanntmachung Traubenernte- und 
Weinerzeugungsmeldung und Meldung der 
Abgabe, Verwendung und Verwertung 2018

Letzter Abgabetermin: 15. Januar 2019

- aus eigenen Erzeugnissen -
Meldepflichtig sind alle Winzer und Traubenerzeuger, sofern sie 
nicht die gesamte Ernte an eine Winzergenossenschaft oder aner-
kannte Erzeugergemeinschaft abliefern.
Winzergenossenschaften oder anerkannte Erzeugergemein-
schaften müssen eine Traubenerntemeldung für die Erzeugnisse 
abgeben, die sie als Trauben oder Maische von vollabliefernden 
Mitgliedern übernehmen.
Ausnahme:
Falls alle Teilablieferer einer Erzeugergemeinschaft diese zur 
Abgabe einer Traubenerntemeldung für den abgelieferten Teil 
ermächtigt haben, wird der einzelne Teilablieferer von der Meldung 
der an die Genossenschaft oder Erzeugergemeinschaft abgeliefer-
ten Erzeugnisse befreit.
- aus fremden Erzeugnissen -
Meldepflichtig sind natürliche oder juristische Personen oder deren 
Vereinigungen, einschließlich Genossenschaftskellereien, die aus 
der Ernte des laufenden Wirtschaftsjahres von einem Weinbaube-
trieb oder einem anderen Betrieb Weintrauben, Traubenmost, teil-
weise gegorenen Traubenmost oder Jungwein übernehmen. Diese 
melden der zuständigen Stelle die Menge des hieraus erzeugten 

1. Ortsgemeinde Kirrweiler auf   21.327,00 €
2. Ortsgemeinde Maikammer auf   24.655,00 €
3. Ortsgemeinde St. Martin auf   23.493,00 €
Die Verbandsumlage ist zu je einem Viertel am 15.02., 15.05., 15.08. 
und 15.11. des Haushaltsjahres fällig.
§ 7 Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014 beträgt:   169.752,26 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015 beträgt:   182.903,01 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt:   194.407,38 €
Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt:   205.001,42 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2018 beträgt:   203.653,42 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals
zum 31.12.2019 beträgt:   212.255,42 €
§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen
und Auszahlungen
Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Aus-
zahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im 
Einzelfall mehr als   2.500 Euro
überschritten sind.
§ 9 Wertgrenze für Investitionen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze von   5.000 Euro
sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.
§ 10 Inkrafttreten
Diese Haushaltssatzung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.

Maikammer, den 27.12.2018
(Schäfer)

Zweckverbandsvorsteher
Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 ist 
gemäß § 97 Abs. 1 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom 
13.12.2018 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Teile.
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom Montag, dem 
07.01.2019, bis einschließlich Dienstag, dem 15.01.2019, jeweils von 
8.30 Uhr bis 12.00 Uhr sowie 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr und außerdem 
donnerstags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, im Rathaus der Verbands-
gemeinde Maikammer, Immengartenstraße 24, 67487 Maikammer, 
Zimmer 004, öffentlich aus.

Maikammer, den 27.12.2018
(Flach)

Bürgermeisterin

 ◗ Öffnungzeiten für den  
Grünabfalllagerplatz

November bis Februar:
Montag 14.00 -16.00 Uhr
Samstag 13.00 - 16.00 Uhr
Text: Verbandsgemeinde Maikammer

wichtiger hinweis 
an alle einsender von

Fotos
Bitte beachten Sie, dass aus Qualitätsgründen nur Fotos mit 
folgender Mindestgröße druckbar sind:
Bei 90 mm Breite (1-spaltig) mind. 850 Pixel in der Breite
Bei 185 mm Breite (2-spaltig) mind. 1.750 Pixel in der Breite.
Das entspricht einer Bildauflösung von 240 dpi.
Fotos mit geringerer Auflösung werden nicht mehr abgedruckt. 
Hierzu ergeht keine besondere Benachrichtigung.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
 Ihre Redaktion
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 ◗ Textübermittlung fürs Amtsblatt
Die Textübermittlung fürs Amtsblatt erfolgt ausschließlich über 
das Online-Redaktions-System (CMSweb) des Wittich Verlages 
www.cms.wittich.de
Der Redaktionsschluss ist immer dienstags, 12:00 Uhr. Zu spät 
erfasste Artikel können erst in darauf folgenden Ausgabe veröf-
fentlicht werden. Ist in der laufenden Woche ein Feiertag, so wird 
der Redaktionsschluss in der Regel um einen Tag vorverlegt.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer
Nachrichtenblatt-Redaktion

Kirrweiler
Ortsbürgermeister: rolf metzger
Sprechstunde: 1. Di. im Monat, 18 Uhr im Rathaus 
Telefon: 06321 5079, 
E-Mail: ortsbuergermeister@kirrweiler.de
Internet: www.kirrweiler.de

 ◗ Öffnungszeiten i-punkt
Hauptstraße 7, 67489 Kirrweiler, Telefon 06321 5079

Montag: 10.00 - 12.00 Uhr
Dienstag: 10.00 - 12.00 Uhr
Mittwoch: 10.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag: 15.30 - 17.30 Uhr
Freitag: 10.00 - 12.00 Uhr
Text: i-Punkt

Traubenmostes, teilweise gegorenen Traubenmostes, Jungweines 
oder Weines, sowie die Mengen der unverändert abgegebenen 
Erzeugnisse.
In diesen Fällen ist auch das Lieferantenverzeichnis auszufüllen 
und abzugeben.
Die Meldevordrucke sind bei der zuständigen Gemeinde-, Ver-
bandsgemeinde- bzw. Stadtverwaltung sowie bei den weinbau-
lichen Dienststellen der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz 
und als Download (www.lwk-rlp.de unter Weinbau/ Traubenernte- 
und Weinerzeugungsmeldung) oder im Weininformationsportal 
(wip.lwk-rlp.de) erhältlich und müssen dort bis zum 15. Januar 
2019 eingegangen sein.
Reichen Sie bitte das Exemplar für den Meldepflichtigen zusammen 
mit den Durchschriften ein. Es verbleibt nach Bestätigung des Ein-
gangs bei Ihnen und dient als Nachweis für die rechtzeitige Abgabe.
Falls die Meldungen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erstattet werden, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit im 
Sinne des Weingesetzes dar. 
Betriebe, die ihre Meldung nicht termingerecht abgeliefert haben, 
sind von Teilen der Stützungsmaßnahmen (Investitionsförderung) 
entsprechend der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 und deren 
Durchführungsbestimmungen ausgeschlossen bzw. müssen mit 
Kürzungen bei den Zuschüssen rechnen
Wir bitten Sie deshalb, die Meldeformulare sehr sorgfältig auszufül-
len und den Meldetermin zu beachten. 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Landwirtschafts-
kammer Rheinland-Pfalz in den zuständigen Dienststellen gerne 
zur Verfügung.
Text: Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz

Sportlerehrung allgemeiner Aufruf 2018

Die Sportlerehrung der Verbandsgemeinde Maikammer hat inzwischen einen hohen Stellenwert innerhalb des 
Verbandsgemeindegebietes erreicht und ist, wie die Resonanz der letzten Ehrungen gezeigt hat, bei der Bevöl-
kerung und der Presse auf großes Interesse gestoßen.

Aus diesem Grunde wird auch in diesem Jahr Sportlern, die bei überregionalen Veranstaltungen gute Platzierun-
gen erreicht haben, Anerkennung durch die Verbandsgemeinde ausgesprochen.
Hierzu bedürfen wir Ihrer Mithilfe. Ein entsprechendes Anschreiben an die Vereine wird in kommenden Tagen 
erfolgen. 

Sollten wir jemand vergessen haben oder wurden dementsprechende Erfolge als Einzelerfolge (nicht über Ver-
ein oder nicht über hiesigen Verein sowie hiesige Schule) erzielt, so bitten wir um formlose Meldung bei der 
Verbandsgemeindeverwaltung Maikammer - Fachbereich 1 - Herr Gerst/ Frau Hünerfauth, Tel.: 06321/5899-11 
o. 12, bis spätestens 30. Januar 2019.
Da von Seiten der Verwaltung noch einige Vorbereitungen zu treffen sind, wären wir für eine termingerechte 
Meldung sehr dankbar.

Maßgebend sind Platzierungen aus dem Jahre 2018 ab
- Pfalzmeisterschaften   1. - 3. Platz
- Rheinland-Pfalz-Meisterschaften   1. - 3. Platz
- Deutsche Meisterschaften   Platzierung

Auch Mannschaftsergebnisse können zur Ehrung vorgeschlagen werden.
Sollten zum jetzigen Zeitpunkt noch Platzierungen offen stehen, bitten wir um Mitteilung unter Angabe des 
voraussichtlichen Zeitpunktes der Entscheidung.
Gerne wollen wir eine kleine Präsentation der verschiedenen zu ehrenden Sportarten zusammenstellen, daher 
würden wir uns freuen, wenn Sie uns Bilder über die entsprechenden Veranstaltungen bzw. die zu ehrenden 
Sportler zukommen lassen könnten.
Für Ihre Mitarbeit bedanken wir uns im Voraus.
Text: Verbandsgemeindeverwaltung
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III. Verleihung des Nutzungsrechtes einer Grabstätte 
nach§ 2 Abs. 2
Einzelgrabstätte normal   600,00 €
Einzelgrabstätte tief   1.200,00 €
Einzelgrabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab   743,00 €
Einzelgrabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab tief   1.486,00 €
Doppelgrabstätte normal   1.200,00 €
Doppelgrabstätte tief   2.398,00 €
Doppelgrabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab   1.486,00 €
Doppelgrabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab tief   2.970,00 €
jede weitere Grabstätte, normal   600,00 €
jede weitere Grabstätte, tief   1.200,00 €
jede weitere Grabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab   743,00 €
jede weitere Grabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab tie f  1.486,00 €
Urnengrabstätte   600,00 €
Urnenkammer   3.065,00 €
IV. Verlängerung des Nutzungsrechtes pro Jahr
Einzelgrabstätte normal   21,00 €
Einzelgrabstätte tief   40,00 €
Einzelgrabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab   25,00 €
Einzelgrabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab tief   50,00 €
Doppelgrabstätte normal   40,00 €
Doppelgrabstätte tief   83,00 €
Doppelgrabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab   50,00 €
Doppelgrabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab tief   98,00 €
jede weitere Grabstätte, normal   21,00 €
jede weitere Grabstätte, tief   40,00 €
jede weitere Grabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab   25,00 €
jede weitere Grabstätte, Sonder- und Vorzugsgrab tief   50,00 €
Urnengrabstätte   21,00 €
Urnenkammer   148,00 €
Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der ers-
ten Nutzungszeit werden die gleichen Gebühren wie nach Ziffer III. 
erhoben.
V. Ausheben/Schließen der Gräber und Ausgraben/
Umbetten von Leichen und Aschen
Der Arbeitslohn für das Ausheben und Schließen der Gräber sowie 
das Ausgraben und Umbetten von Leichen und Aschen ist vom 
Auftraggeber direkt an den Arbeitsausführenden zu erstatten.Glei-
ches gilt für entstehende Kosten im Rahmen etwaiger für den Gra-
baushub erforderlichen Sicherungsmaßnahmen, insbesondere für 
die Sicherung benachbarter Grabstellen.
VI. Abräumen von Gräbern und Entsorgung von Grabmalen
Für das Abräumen von Gräbern sowie die Entsorgung der Grab-
male, der Grabeinfassungen und der Grabfundamente durch die 
Friedhofsverwaltung und deren Beauftragte wird die Gebühr hier-
für nach Aufwand erhoben.
VII. Benutzung der Leichenhalle
Benutzung der Leichenhalle   327,00 €
Benutzung einer Leichenzelle (inkl. Leichenwagen)   191,00 €
VIII. Verwaltungsgebühren
Für die Bearbeitung eines Antrages auf Errichtung von Grabmalen, 
Einfassungen oder sonstigen Anlagen je Antrag   53,00 €
IX. Zulassung von Gewerbetreibenden
Dauerzulassung   530,00 €
Zulassung auf die Dauer von 5 Jahren   200,00 €
Einmalige Zulassung   67,00 €
X. Sonstige Gebühren
Umschreibung von Grabnutzungsrechten   14,00 €
Ausstellen von Leichenpässen   20,00 €
Verlängerung von Nutzungsrechten   27,00 €
Sonstige Leistungen, je angefangen halbe Stunde   32,00 €
Gestattung von Ausnahmen von Vorschriften
der Friedhofssatzung   46,00 €

Maikammer
Ortsbürgermeister: karl schäfer
Sprechstunde:nach Vereinbarung
Telefon: 06321 5899-33,
E-Mail: karl.schaefer@vg-maikammer.de
Internet: www.maikammer.de

 ◗ Büro für Tourismus Maikammer -  
Öffnungszeiten

Montag - Freitag 09.30 Uhr bis 12.30 Uhr
Montag 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
(zusätzlich für Leistungsträger und Mitglieder)
Text: Büro für Tourismus

 ◗ Satzung über die Erhebung  
von Friedhofsgebühren

der Ortsgemeinde Maikammer
vom 18.12.2018
Der Ortsgemeinderat Maikammer hat auf Grund des § 24 der 
Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) und der §§ 2 Abs. 
1, 7 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:
§ 1
Allgemeines
Für die Benutzung der Einrichtung des Friedhofswesens und ihrer 
Anlagen werden Benutzungsgebühren erhoben. Die Gebühren-
sätze ergeben sich aus der Anlage zu dieser Satzung.
§ 2
Gebührenschuldner
Gebührenschuldner sind:
1. Bei Erstbestattungen die Personen, die nach § 9 Bestattungsge-
setz verantwortlich sind, und der Antragsteller,
2. bei Umbettungen und Wiederbestattungen der Antragsteller.
§ 3
Entstehung der Ansprüche und Fälligkeit
(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der 
Leistungen nach der Friedhofssatzung, bei antragsabhängigen 
Leistungen mit der Antragstellung.
(2) Die Gebühren werden innerhalb von 14 Tagen nach Bekannt-
gabe des Gebührenbescheids fällig.
§ 4
Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Friedhofs-
gebühren vom 26.10.2009, zuletzt geändert mit Änderungssatzung 
vom 05.03.2015, außer Kraft.

Maikammer, 18.12.2018
Karl Schäfer

Ortsbürgermeister

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren
I. Überlassung einer Reihengrabstätte an Berechtigte
>bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   205,00 €
>vom vollendeten 5. Lebensjahr ab  505,00 €
II. Überlassung eines Urnenreihengrabes auf die Dauer
Ruhezeit
am Gedenkstein „Leere Wiege“(Beisetzung von Fehl-, Früh,- oder 
Totgeburten   82,00 €
anonyme Urnengrabstätten   120,00 €
Urnengemeinschaftsgrabstätte (inkl. Pflege)   920,00 €
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Weitere Informationen unter www.vg-edenkoben.de
Bewerbungen sind bis zum 11.01.2019 an die Verbandsgemein-
deverwaltung Edenkoben - Personalverwaltung-, Poststraße 
23, 67480 Edenkoben oder per Mail (möglichst in einer einzi-
gen pdf-Datei) an bewerbung@vg-edenkoben.de zu richten.

Die Verbandsgemeindeverwaltung EDENKOBEN sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Hausmeister (w/m)
insbesondere für unsere Grundschulen in der Verbandsgemeinde 
Edenkoben. Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle. 
Die Arbeitszeit beträgt 39 Stunden/Woche.
Weitere Informationen unter: www.vg-edenkoben.de
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen bitten wir bis spätes-
tens 11.01.2019 an die Verbandsgemeindeverwaltung Edenko-
ben - Personalverwaltung-, Poststraße 23, 67480 Edenkoben 
oder per Mail (möglichst in einer einzigen pdf-Datei) an bewer-
bung@vg-edenkoben.de zu richten.

Die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n hauptamtliche/n

Gerätewartin/Gerätewart
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle (39 Std./
Woche). Weitere Informationen unter www.vg-edenkoben.de
Bewerbungen sind bis zum 11.01.2019 an die Verbandsgemein-
deverwaltung Edenkoben - Personalverwaltung-, Poststraße 
23, 67480 Edenkoben oder per Mail (möglichst in einer einzi-
gen pdf-Datei) an bewerbung@vg-edenkoben.de zu richten.
Text: Verbandsgemeinde Edenkoben

 ◗ Bundespolizei informiert im  
Berufsinformationszentrum der  
Agentur für Arbeit Landau
Am Donnerstag, den 10. Januar 2019, informiert die Einstellungs-
beratung der Bundespolizeiakademie Schülerinnen und Schüler 
sowie junge Erwachsende über die Laufbahnen im mittleren und 
gehobenen Dienst, die Einstellungsvoraussetzungen und die Aus-
bildung bei der Bundespolizei. Die jeweils einstündigen Vorträge 
finden im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit 
Landau, Johannes-Kopp-Str. 2 in Landau statt und beginnen um 15 
und um 16:30 Uhr. Es ist keine Anmeldung erforderlich.
Informationen zur Vortragsreihe und weiteren Veranstaltungen gibt 
es in der Veranstaltungsdatenbank unter www. arbeitsagentur.de .
Text: Arbeitsagentur

 ◗ Karriere bei der  
Landespolizei Rheinland-Pfalz

Informationsveranstaltung für Schülerinnen und Schüler und 
junge Erwachsene im Berufsinformationszentrum (BIZ) der 
Agentur für Arbeit Landau
Am Donnerstag, den 17. Januar 2019, informiert die Einstellungs-
beraterin der Polizeidirektion Landau von 16:00 bis 18:00 Uhr im 
Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Arbeit Landau, 
Johannes-Kopp-Str. 2, über das Studium bei der Landespolizei 
Rheinland-Pfalz. 
Neben den allgemeinen Einstellungsvoraussetzungen zum Bache-
lorstudiengang „Polizeidienst“ werden auch Einstiegsmöglichkei-
ten für Schülerinnen und Schüler mit mittlerer Reife aufgezeigt. Es 
ist keine Anmeldung erforderlich.
Informationen zur Vortragsreihe und weiteren Veranstaltungen gibt 
es in der Veranstaltungsdatenbank unter www. arbeitsagentur.de .
Text: Arbeitsagentur

Verletzung der Bestimmungen
Es wird darauf hingewiesen, dass nach § 24 Abs. 6 GemO Satzun-
gen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes zustande gekom-
men sind, ein Jahr nach der öffentlichen Bekanntmachung als von 
Anfang an gültig zustande gekommen gelten.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die 
Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind,
oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwal-
tung Maikammer, Immengartenstraße 24, unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend 
gemacht hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so 
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann 
diese Verletzung geltend machen.

 ◗ Unterrichtung über die 4. Sitzung des 
Umlegungsausschusses der Ortsgemeinde 
Maikammer (Wahlperiode 2014/2019)
Der Umlegungsausschuss hat in seiner nicht öffentlichen Sitzung 
am 19. Dezember 2019 wie folgt beschlossen:
Baulandumlegungsverfahren „Im Eulenbusch III“
TOP 2: unwesentlichen Änderungen des Umlegungsgebietes „Im 

Eulbusch III“ hier: Ausschluss Teilfläche des Flurstücks-Nr. 
8163/2 und Ausschluss des Flurstücks-Nr. 6801/3

TOP 3: als Verteilungsmaßstab Verteilung nach Werten gemäß § 
57 Baugesetzbuch.

TOP 4: die Abgrenzung der Wertzonen und den jeweiligen Ein-
wurfs- und Zuteilungswert zum Stichtag 14.07.2017

Landau i.d.Pf., den 20. Dezember 2018
gez.

Klaus Theuer
Vorsitzender des Umlegungsausschusses

Sankt Martin
Ortsbürgermeister: timo glaser
Sprechstunde:1. + 3. Montag im Monat, 18 - 19 Uhr
in der „Alten Kellerei“, Tel.: 06323 9492855 o. 0151 14137412, 
E-Mail: timo.glaser@sankt-martin.de, 
Internet: www.sankt-martin.de

 ◗ Öffnungszeiten Tourist-Info St. Martin
Montag-Freitag 9.00 -12.00 Uhr
Text: Tourist-Info

Mitteilungen    anderer Behörden

 ◗ Stellenausschreibungen

Bei der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben ist zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt die Stelle eines/r

IT-Administrator / IT-Administratorin
zu besetzen.
Es handelt sich um eine Vollzeitstelle, die zunächst auf ein Jahr 
befristet ist. Die Option zur Übernahme im Anschluss besteht.
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Anfrage mitgeteilt wurde - mit Ablauf dieses Jahres den Versand 
seiner Prospekte in Plastikhüllen verpackt einstellt. Gute Beispiele, 
denen sich hoffentlich noch viele andere Märkte und Geschäfte 
anschließen“, berichtet der Kreischef.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Netzwerk Familienbildung legt  
Erziehungspass-Broschüre für  
Stadt Landau, Landkreis Südliche Weinstraße 
und Landkreis Germersheim neu auf

„Mit dem Erziehungspass macht Erziehung Spaß“: Das ist seit 
über zehn Jahren das Motto des Erziehungspasses des Netzwerks 
Familienbildung Landau-Südliche Weinstraße. Die dazugehörige 
Broschüre ist jetzt in der sechsten Auflage neu erschienen und ab 
sofort in vielen Einrichtungen in der Stadt Landau, im Landkreis 
Südliche Weinstraße und im Landkreis Germersheim erhältlich.
Entwickelt wurde der Erziehungspass im Netzwerk Familienbildung 
von den Koordinatorinnen des Hauses der Familie in Landau und 
des Kinderschutzbundes Landau/Südliche Weinstraße. Die Jugend-
ämter der Stadt Landau sowie der Landkreise Südliche Weinstraße 
und Germersheim haben den Neudruck der Erziehungspass-Bro-
schüre finanziert.
Im Erziehungspass stellt das Netzwerk Familienbildung die Ange-
bote der Familienbildungsträger in der Region vor. Unter anderem 
sind folgende Familienbildungsträger beteiligt: Der Kinderschutz-
bund Landau/Südliche Weinstraße, der Kinderschutzbund Ger-
mersheim, das Haus der Familie in Landau, das Haus der Familie 
in Bad Bergzabern, die Caritas-Zentren Landau und Germersheim, 
Querbeet Herxheim, die Familienbüros im Landkreis Germersheim, 
die Mehrgenerationenhäuser in der Region, das Frauen- und Fami-
lienzentrum Kandel, die AOK und viele mehr. Insgesamt listet der 
Erziehungspass rund 50 Kurse, Info-Veranstaltungen und offene 
Treffs für Schwangere, Paare und Familien. Alle Angebote behan-
deln erziehungsrelevante Themen von der Geburt bis zur Pubertät.
Als kleiner Anreiz dient ein Bonuspunkte-System: Beim Besuch einer 
der Veranstaltungen händigt die Kursleitung den Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern ein Bonusheft aus, in dem die Anzahl der dafür 
gewährten Bonuspunkte quittiert wird. Nimmt man danach bei 
einem anderen Anbieter an einer Veranstaltung teil, können dort 
die Bonuspunkte von der Kursgebühr abgezogen werden. Auch für 
kostenlose Angebote gibt es Bonuspunkte, die bei anschließenden 
kostenpflichtigen Angeboten verrechnet werden können.
Die Erziehungspass-Broschüre verweist auch auf die Internetseite 
www.erziehungspass.de. Hier finden sich weitere Hilfsangebote für 
Familien in der Region, die ständig aktualisiert werden.
Die 4.500-fache Neuauflage der Erziehungspass-Broschüre wird 
wieder von Hebammen, Geburtsstationen, Ärztinnen und Ärzten, 
Therapeutinnen und Therapeuten, Referentinnen und Referenten 
in der Familienbildung, Beratungsstellen, Kindertagesstätten und 
Schulen als niedrigschwelliger Einstieg in die Unterstützung zur 
Erziehung an Familien weitergegeben. Ziel ist die Stärkung der Be- 
und Erziehungskompetenz aller Eltern in der Region.
Text: gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz 
und der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim

 ◗ Pflegeplatzsuche: Erleichterung durch 
Suchfunktion auf der Homepage des  
Landkreises
Im Rahmen der Vorstellung des Datenreports zur Pflegestrukturpla-
nung bei der vergangenen Kreistagssitzung ruft Landrat Dietmar 
Seefeldt die Menschen im Landkreis dazu auf, die Suchfunktion für 

 ◗ Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft:

Müllgebühren bleiben 2019 konstant -  
Eigenbetrieb seit diesem Jahr schuldenfrei
Die Müllgebühren bleiben im Jahr 2019 zum sechsten Mal in Folge 
konstant. „Das ist für alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis 
Südliche Weinstraße eine gute Nachricht. Auch freut es mich, dass 
der Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft seit diesem Jahr schuldenfrei 
ist“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Dass die Gebühren konstant blei-
ben, liegt an dem im Wirtschaftsjahr 2017 deutlich verbesserten 
Abschluss gegenüber dem Wirtschaftsplan. Und das trotz steigen-
der Preise, unter anderem bei den Sammelkosten.
„Mit dem guten Ergebnis für 2017 kann auch ein Großteil der neu 
berechneten und an die Preisentwicklung angepassten Rekultivie-
rungskosten für Altdeponien für die Zukunft aufgefangen werden, 
die über die Müllgebühren finanziert werden müssen“, so der Werk-
leiter des Eigenbetriebs WertstoffWirtschaft, Rolf Mäckel.
In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies, dass der Jahresgewinn von 
geplanten rund 760.000 Euro auf über 1,59 Millionen Euro ange-
wachsen ist bei einem Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2017 
in Höhe von knapp 12,4 Millionen Euro.
„Auf Grund der bisherigen wirtschaftlichen Entwicklung kann mit 
hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass spätes-
tens im Jahr 2020 sämtliche bewerteten Kosten für die Deponien-
achsorge auch erwirtschaftet sind und damit dem Gebührenzahler 
nicht mehr über die Entsorgungsgebühren belastet werden müs-
sen“, führte Landrat Dietmar Seefeldt aus.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ „Unnötige Belastung der Umwelt“:

Landrat Dietmar Seefeldt ruft Unternehmen zur  
Vermeidung von Folien bei Werbeprospekten auf
Tagtäglich finden sich in den Briefkästen Werbeprospekte, die in 
Folie eingeschweißt sind. Landrat Dietmar Seefeldt ist nun an ver-
schiedene Märkte und Geschäfte herangetreten, die ihre Werbe-
prospekte in Folie eingeschweißt verteilen lassen.
„Ein erster Schritt zur Vermeidung von Plastikfolie und damit ein 
Beitrag zum Umweltschutz kann dadurch geleistet werden, dass 
die Verteilung von Werbeprospekten nicht durch in Einwegfolie 
eingeschweißte Sendungen erfolgt“, regt Landrat Dietmar Seefeldt 
in einem Schreiben an Märkte und Geschäfte an.
Seefeldt betont: „Das ist ein Thema, das auch viele andere Bürger 
ärgert, denn diese Folie fällt bei jedem belieferten Haushalt an, 
womit sich deren Menge auf eine gewaltige Größenordnung sum-
miert, das stellt eine unnötige Belastung der Umwelt dar. Darüber 
hinaus werden leider viele dieser Prospektsendungen komplett mit 
dem Folienumschlag ungelesen in die Papiertonne gegeben, was 
wiederum die Wiederverwertung des Altpapiers beeinträchtigt. 
Gerade beim Thema Plastikfolie ist die Bevölkerung sensibilisiert, 
denn die Berichterstattungen über riesige Ansammlungen von 
Plastikteilen in den Weltmeeren, Mikroplastik in der Nahrung und 
die grundsätzliche Vermeidung von Einwegplastik als Einkaufstü-
ten lässt nur einen Schluss zu: Vermeidung von Plastikfolien, wo 
immer es möglich ist!“
Diese Vermeidung kann bei jedem einzelnen Bürger in seinem 
persönlichen Umfeld beginnen. „Man sollte sich daher bewusst 
machen, wo unnötige Verpackungen aus Folie vorhanden sind 
und diese vermeiden“, appelliert auch der Leiter des Eigenbetriebs 
WertstoffWirtschaft, Rolf Mäckel.
Erste Erfolge gibt es bereits zu verzeichnen: Helmut Braun von der 
Kisselgruppe, die in der Südpfalz Verbrauchermärkte betreibt, hat 
trotz lukrativer Angebote auf das Einschweißen der Werbepros-
pekte verzichtet. „Ebenfalls Auf dem richtigen Weg ist ein großer 
Verbrauchermarkt in Neustadt an der Weinstraße, der - wie mir auf 
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sem Fall zu beachtende Auflagen wie Impfung, Blutuntersuchung, 
Behandlung mit Repellentien können bei der zuständigen Veteri-
närabteilung erfragt werden. 
Im Gegensatz dazu ist das Verbringen dieser Tierarten innerhalb 
des genannten Sperrgebietes erlaubt, sofern der Tierhalter bei den 
zu verbringenden Tieren am Tag der Verbringung keine Symptome 
der Blauzungenkrankheit feststellt.
Bei den genannten Tierarten ist als wesentliche Schutzmaßnahme 
eine Impfung gegen die Blauzungenkrankheit zu empfehlen. Fra-
gen dazu sind an den jeweiligen praktischen Tierarzt zu richten.
Das Veterinäramt weist darüber hinaus darauf hin, dass wer im 
Landkreis Südliche Weinstraße oder in der Stadt Landau Rinder, 
Schafe, Ziegen oder Gehegewild (Wiederkäuerarten wie Rotwild, 
Damwild und Lamas) hält, dies einschließlich des Standortes der 
Tiere, soweit noch nicht geschehen, unverzüglich der Veterinär-
abteilung der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße, An der Kreuz-
mühle 2 in Landau, Mail: veterinaeramt@suedliche-weinstrasse.de, 
Fax: 06341-940508, Tel.: 06341940364, anzuzeigen hat.
Krankheitsanzeichen wie Apathie, Fieber, gerötete Maulschleim-
haut, Speichelausfluss, Blaufärbung der Zunge, Hautentzündungen 
oder Fehlgeburten, welche einen Ausbruch der Blauzungenkrank-
heit befürchten lassen, sind sofort der Veterinärbehörde der Kreis-
verwaltung zu melden.
Weitere Informationen sind auf der Homepage der Kreisverwaltung 
unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/buergerservice/
dienstleistungen/Tierseuchenbekaempfung.php zu finden und 
können bei der Veterinärabteilung der Kreisverwaltung erfragt 
werden.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Umstrukturierungsanträge 2019

Antragsverfahren Teil 2, Pflanzung 2019
Antragstellung bis zum 31. Januar 2019 möglich
Ab dem 2. Januar 2019 können Anträge Teil 2 für die Teilnahme 
am EU-Umstrukturierungsprogramm für Rebpflanzungen im 
Jahr 2019 gestellt werden. Die Antragsfrist endet am 31. Januar 
2019. Für Flächen in Flurbereinigungsverfahren gilt im Jahr der 
Besitzeinweisung eine gesonderte Antragsfrist. Sie endet am 
30. April 2019. Anträge können wie gewohnt bei der für den 
Betrieb zuständigen Kreisverwaltung gestellt werden.
Die o.g. Antragsfrist gilt für den Teil 2 des Antragsverfahrens. 
Hier können alle Flächen beantragt werden, die 2019 gepflanzt 
werden sollen.
Voraussetzung für eine Förderung ist, dass die jetzt bean-
tragten Flächen bereits in Teil 1 des Antragsverfahrens 
gemeldet worden sind und einen positiven Rodungsbe-
scheid erhalten haben. Ein „Nachmelden“ ist nicht möglich.
Es muss entweder die Rebsorte und/oder die Unterlagsorte 
gewechselt werden. Die Förderung einer Pflanzung der gleichen 
Rebsorte und der gleichen Unterlagsorte wie in der Altanlage ist 
nicht möglich.
Es können alle in Rheinland-Pfalz klassifizierten Rebsorten 
gepflanzt werden. Auch nicht klassifizierte Rebsorten im Rah-
men von genehmigten Anbaueignungsversuchen werden 
gefördert. Die Höhe der Beihilfe beträgt bei den Maßnahmen in 
Flachlagen 10.000 €/ha, bzw. bei der Weiternutzung der Unter-
stützungsvorrichtung oder der Verwendung von gebrauchtem 
Material 6.000 €/ha. 
Die Mindestfläche für die Teilnahme beträgt in Flachlagen 10 ar 
(durch die Vorort Kontrolle festgestellte Pflanzfläche) je Bewirt-
schaftungseinheit und die Mindestzeilenbreite 2,00 m.
Erzeugern, die widerrechtlich Anpflanzungen bzw. ohne Geneh-
migung mit Reben bepflanzte Flächen bewirtschaften, wird 

Pflegeplätze auf der Homepage des Landkreises zu nutzen. Seit 
Anfang August sind hier freie Plätze in den Altenpflegeheimen 
im Landkreis gelistet.
„Der Kreis möchte informieren, beraten, vernetzen und unter-
stützen wo es ihm möglich ist. Deshalb gibt es ab dem kom-
menden Jahr ein Referat für Demografie als Anlaufstelle in der 
Kreisverwaltung und eben dieses Angebot für Bürger die Pfle-
geplätze suchen“, informierte der Kreischef. Knapp 800 Mal 
wurde die Übersicht bisher bereits abgerufen. Die Seite wird 
wöchentlich aktualisiert und ist damit immer aktuell. Mit der 
neuen Funktion der Homepage wird die Arbeit der Mitarbeiter/
innen der Pflegestützpunkte, der privaten Pflegeberatung und 
der Krankenhaussozialdienste bei der Vermittlung von Plätzen 
in Altenpflegeheimen erleichtert.
Die Pflegeheime berichten bereits von guten Erfolgen. So sind 
beispielsweise im Haus Trifels in Annweiler die geballten Anfra-
gen aus dem ersten Halbjahr deutlich zurück gegangen. Nur 
vereinzelte Anfragen wenn Leute unerwartet in Not gekommen 
sind und dringend einen Platz benötigen, sind hier zu verzeich-
nen. Auch im Altenzentrum St. Josef in Herxheim haben vergeb-
liche Anfragen abgenommen, da die Krankenhäuser wohl auf 
die Datenübersicht zurückgreifen und sich daraufhin gar nicht 
erst mit dem Haus in Verbindung setzen. Nach wie vor kann hier 
im Altenzentrum nämlich leider nicht jede Platzanfrage bedient 
werden.
Wichtig zu wissen ist aber auch, dass selbstverständlich diese 
neue Suchfunktion auch von pflegebedürftigen Menschen, 
deren Angehörigen oder rechtlichen Vertreter/innen genutzt 
werden. Für die Kontaktaufnahme zu den jeweiligen Einrichtun-
gen sind die erforderlichen Angaben hinterlegt. Die beteiligten 
Einrichtungen melden freie Plätze wöchentlich immer montags. 
Die Aktualisierung erfolgt dienstags durch die Kreisverwaltung 
Südliche Weinstraße. Die Übersicht ist auf der Homepage im 
Bereich „Senioren“ unter https://www.suedliche-weinstrasse.
de/de/landkreis/senioren/freie_plaetze_seniorenheime.php zu 
finden.
Im Landkreis Südliche Weinstraße beteiligen sich alle acht Alten-
pflegeheime an dieser Funktion. Das Altenpflegeheim Meyerhof 
in Edenkoben, das Altenzentrum St. Josef in Herxheim, das GSD 
Seniorenheim Haus Trifels in Annweiler, das GSD Seniorenheim 
Ludwigshöhe in Edenkoben, Liebenau Leben im Alter, Haus St. 
Pirmin in Maikammer, die Pro Seniore Residenz Bad Bergzabern, 
Haus 1 und 2, sowie die Römergarten Residenz Haus Carolin in 
Offenbach.
Ansprechpartner/innen für das Angebot im Amt für Gesundheit 
und Soziales der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße sind Frau 
Schlick und Herr Heise unter, 06341 940-747, -624, -606, julia.
schlick@suedliche-weinstrasse.de und ulrich.heise@suedliche-
weinstrasse.de.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Blauzungenkrankheit

Anzeigepflicht und Auflagen für Rinder-, Schaf- und 
Ziegenhalter und Halter von Gehegewild
Aufgrund der in Baden-Württemberg aufgetretenen Blauzungen-
krankheit hat das für Rheinland-Pfalz zuständige Landesuntersu-
chungsamt unter anderem den Landkreis Südliche Weinstraße und 
die Stadt Landau zum Sperrgebiet erklärt. Auch in den Bundeslän-
dern Baden-Württemberg, Hessen und Saarland haben die zustän-
digen Behörden jeweils angrenzende Sperrgebiete festgelegt.
Das bedeutet, Rinder, Schafe, Ziegen und Gehegewild dürfen aus 
dem Gesamtsperrgebiet der vier Bundesländer nur nach Genehmi-
gung durch die jeweilige Kreisverwaltung verbracht werden. In die-
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Zusätzliche Ausstattungskosten kommen bei der Neueinführung 
nicht auf den Landkreis zu, da der optimale Standort Bad Bergz-
abern bereits vollständig ausgerüstet ist.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Kreistag beschließt einstimmig Haushalt 
für 2019

Weitere 30.000 Euro für Rheinland-Pfalz Tag 2019  
in Annweiler
Die Mitglieder des Kreistages des Landkreises Südliche Wein-
straße haben in der vergangenen Kreistagssitzung einstimmig 
bei zwei Enthaltungen den Haushalt für das Haushaltsjahr 2019 
verabschiedet. Bei Erträgen von 171,48 Millionen Euro und 
Aufwendungen von 175,63 Millionen Euro kommt der Ergeb-
nishaushalt zu einem Defizit von 4,1 Millionen Euro. Die Gesamt-
summe der in 2019 vorgesehenen Investitionsauszahlungen 
beläuft sich auf 8,28 Millionen Euro. Die Kreisumlage beträgt 
weiterhin 45,50 Prozent.
In seiner Haushaltsrede betonte Landrat Dietmar Seefeldt, dass 
die Wirtschaftsregion Südliche Weinstraße sich weiter im Auf-
schwung befinde. Zwar sei der Jahresfehlbedarf in Höhe von 4,1 
Millionen Euro eine gewaltige Summe, dennoch handele es sich 
um den geringsten Fehlbedarf der letzten zehn Jahre.
„Dabei sind die Herausforderungen, denen sich die Politik und 
die Gesellschaft auch im kommenden Haushaltsjahr zu stellen 
haben keinesfalls kleiner geworden“, ging Seefeldt auf einige 
Schwerpunktthemen ein. „Große Investitionen tätigt der Land-
kreis im kommenden Jahr in den Ausbau von Netzen und einer 
Verbesserung der Infrastruktur. 3,3 Millionen Euro wurden für 
den Bestandsausbau von Straßen und Verkehrsnetzen und wei-
tere 2,4 Millionen Euro für ein flächendeckendes Breitbandnetz 
veranschlagt. Dies sind aus meiner Sicht tatsächlich lohnende 
Investitionen für eine sichere Zukunft unseres Landkreises Süd-
liche Weinstraße“, so der Landrat weiter.
Die Erweiterung des Angebots von Kindertagesstätten würde 
2019 mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 1,4 Millionen Euro 
im investiven Bereich zu Buche schlagen. „Aufmerksam machen 
möchte ich auf unsere Leistungen im Bereich der Tageseinrich-
tungen für Kinder. Der Zuschussbedarf unter anderem für die 
Personalkosten liegt bei 16 Millionen Euro. Die Summe, die uns 
vom Land aufgrund des unveränderten Zuweisungsbetrags für 
den Wegfall der Beitragsfreiheit seit 2008 vorenthalten wurde, 
beläuft sich zwischenzeitlich auf über acht Millionen Euro“, 
betonte Seefeldt. „Und: Die Auswirkungen des Kita-Zukunfts-
gesetzes sind für uns dabei noch nicht berücksichtigt. Ich hoffe 
hier auf die Vernunft unserer Vertreter im Landtag“.
Gut angelegt seien die Gelder auch für den Bau der Aula im 
Schulzentrum Bad Bergzabern oder die Erstellung eines schlüs-
sigen Radwegekonzeptes für den Landkreis. „Dass wir ohne 
einen vernünftigen Natur- und Umweltschutz sowie ein aus-
geprägtes Bewusstsein für die globalen Zusammenhänge der 
Klimaveränderungen nicht mehr lange gut fahren werden, das 
hat der Sommer 2018 gezeigt“, gab der Kreischef zu bedenken 
und informierte über die Unterzeichnung der Kooperations-
vereinbarung Südpfalzbiotope durch die Landkreise Südliche 
Weinstraße und Germersheim und der Stadt Landau sowie dem 
NVS vor wenigen Tagen im Beisein von Bundeslandwirtschafts-
ministerin Julia Klöckner in Bornheim. „Hier haben wir einen 
Meilenstein gesetzt, um den behördlichen Naturschutz mit dem 
ehrenamtlichen Naturschutz unter Einbeziehung der Landwirt-
schaft und der Kommunen zusammenzuführen“.
Weiter ging der Landrat auf die defizitäre Haushaltslage ein. „Der 
Haushalt 2019 ist leider weit davon entfernt, den Grundsatz der 

keine Unterstützung gewährt. Ebenso werden Pflanzungen mit 
Neuanpflanzungsrechten nicht gefördert.
Anträge können über das Weininformationsportal (WIP) der Land-
wirtschaftskammer elektronisch gestellt werden wip.lwk-rlp.de.
Das automatisch erzeugte PDF-Dokument ist auszudrucken, zu 
unterschreiben und fristgerecht bei der Kreisverwaltung abzuge-
ben. Ergänzend dazu ist eine Kopie der Weinbaukartei des Vorjah-
res, der tangierten Flächen, einzureichen.
Sollte noch kein Zugang für das WIP vorhanden sein, dann ist über 
die Funktion „Neuregistrierung“ ein Antrag auszufüllen und an die 
angegebene Nummer zu faxen. 
Die Zugangsdaten erhalten Sie danach innerhalb von zwei bis drei 
Arbeitstagen per Post zugestellt.
Für Antragsteller, die diese Möglichkeit nicht nutzen wollen, stehen 
auf der Homepage der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße unter
https://www.suedliche-weinstrasse.de/de/buergerservice/dienst-
leistungen/Umstrukturierung-von-Rebflaechen.php
die Richtlinie und die Antragsunterlagen zum Download bereit.
Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei Frau Nuber: 
Telefon 06341 / 940 372, Fax 06341 / 940 7 372, E-Mail: Janina.
Nuber@suedliche-weinstrasse.de.
Für Flächen in Flurbereinigungsverfahren gilt im Jahr der Besitzein-
weisung eine gesonderte Antragsfrist. Sie endet am 30. April 2019.
Es wird darauf hingewiesen, dass alle Antragsteller, die 2019 eine 
Unterstützung aus dem Umstrukturierungsprogramm beantragen 
oder ab dem Jahr 2016 Zahlungen aus dem Umstrukturierungspro-
gramm erhalten haben, einen „Gemeinsamen Antrag Agrarförderung“ 
bis zum 15. Mai 2019 stellen müssen. Auf dieser Grundlage können 
dann Cross-Compliance-Prüfungen in den Betrieben erfolgen.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Neue Schulform in Rheinland-Pfalz

BBS SÜW stellt Antrag zur Einrichtung der Fachschule Informa-
tionstechnik - Digitalisierung
Die Berufsbildende Schule Südliche Weinstraße (BBS SÜW) stellt 
einen Antrag zur Einrichtung des Bildungsganges „Fachschule Infor-
mationstechnik - Digitalisierung“ beim Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Dem hat der Kreistag in 
seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Der Beginn des Bildungsgan-
ges, den es bisher in Rheinland-Pfalz noch nicht gibt, soll möglichst 
bereits im Schuljahr 2019/2020 sein.
„Wir wollen diese Fachschule in Bad Bergzabern anbieten, um vor 
allem den Standort Bad Bergzabern als IT- und Elektronikzentrum 
zu stärken und zeitgemäß aufzustellen. 
Voraussetzung für den Besuch der Fachschule ist eine abgeschlos-
sene mindestens 24-monatige berufliche Ausbildung in einem 
einschlägigen Beruf sowie zusätzlich eine 12-monatige Berufstätig-
keit. Da die Schulform in Teilzeit (2 Tage Schule, 3 Tage Praxis im 
Betrieb) durchgeführt werden soll, gibt es nach Auskunft der ADD 
die Möglichkeit, die 12-monatige Berufstätigkeit auch während des 
Bildungsganges abzuleisten.
Die BBS SÜW liegt in einem sogenannten Softwarecluster, dies ist 
die größte Bündelung an IT in Europa, dazu gehören die Standorte 
Kaiserslautern, Darmstadt, Karlsruhe und Zweibrücken. Da eine 
solche Fachschule noch nicht in Rheinland-Pfalz angesiedelt ist, 
bedeutet das eine enorme Aufwertung für den Landkreis Südliche 
Weinstraße und den Standort der BBS SÜW in Bad Bergzabern“, so 
der für Schulen zuständige Kreisbeigeordnete Bernd E. Lauerbach 
und Landrat Dietmar Seefeldt.
Die Fachschule, die in Form eines Schulversuchs durchgeführt 
werden soll, soll in Form von Modulen organisiert werden, wobei 
bestimmte Module durch externe Vorträge aus der Industrie oder 
von dualen Partnern gewährleistet werden sollen.
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Landwirte, die zur Aufstockung ihres Betriebes am Erwerb der 
Grundstücke interessiert sind, werden gebeten, dies der Unteren 
Landwirtschaftsbehörde bei der Kreisverwaltung Südliche Wein-
straße in Landau innerhalb von 10 Tagen nach der Bekanntma-
chung schriftlich mitzuteilen.
Hinweis: Für den Fristbeginn ist die Veröffentlichung im Amts-
blatt des Landkreises Südliche Weinstraße maßgebend. Nicht das 
Erscheinen in den Mitteilungsblättern der Verbandsgemeinden. 
Siehe auf der Homepage des Landkreises Südliche Weinstraße, 
www.suedliche-weinstrasse.de unter - Aktuelles, Amtsblatt -.

Landau i.d.Pf., den 27.12.2018
KREISVERWALTUNG SÜDLICHE WEINSTRASSE:

- Untere Landwirtschaftsbehörde -
gez. Kieffer

„Ausgeglichenheit“ zu erfüllen. Nach wie vor ist aus meiner Sicht 
einer der Hauptgründe für die defizitäre Haushaltslage in der 
miserablen Finanzausstattung zu finden, die das Land Rhein-
land-Pfalz den Kommunen vor Ort zumutet“. Die im Grundgesetz 
verankerte „finanzielle Eigenverantwortung der Gemeinden“ 
könne auf dieser Grundlage nicht gewährleistet werden.
„Seit Jahren schon sind die Defizite in Rheinland-Pfalz über-
durchschnittlich hoch. Ich bekräftige daher nochmals meine 
Forderung an die Landesregierung, in diesem Punkt neu zu 
justieren und die längst überfälligen Mittel zur Verfügung zu 
stellen“, brachte Seefeldt seinen Unmut zum Ausdruck. Der 
Landkreis Südliche Weinstraße habe mit einer Gesamtver-
schuldung in Höhe von rund 51 Millionen Euro wahrlich eine 
große und schwierige Herausforderung zu stemmen, die nur 
dann gemeistert werden könne, wenn die Maßnahmen in 2019 
zukunftsweisend und vorausschauend umgesetzt würden.
Der Sozialhaushalt stelle auch 2019 mit einem prozentualen 
Anteil der Aufwendungen von 35,8 % gemessen am Gesamtvo-
lumen den größten Brocken dar. Gefolgt von den Ausgaben für 
Jugend und Familien mit einem Anteil von 34,4 %.
Weitere Herausforderungen seien beispielsweise die Verände-
rungen bei der Bewerbung und Finanzierung der Weinregion 
über den Verein Südliche Weinstrasse e.V.. „Ich bin auch hier 
zuversichtlich, dass uns mittelfristig die neuen Strukturen dabei 
helfen, die Südliche Weinstrasse als Marke noch erfolgreicher 
und prominenter zu vermarkten“, so Seefeldt.
Abschließend ging Landrat Seefeldt darauf ein, dass der Land-
kreis im nächsten Jahr mit 50 Veranstaltungen sein 50-jähriges 
Bestehen feiern wird. „Wir können stolz sein auf das, was in den 
letzten
Jahrzehnten geleistet wurde. Diese Leistung ist die Motivation 
für unsere Arbeit der nächsten Jahre. Und wir wollen diesen 
erfolgreichen Weg weitergehen. Damit sich die Südliche Wein-
straße auch weiterhin auf dem richtigen Weg befindet. Ich bin 
zuversichtlich, dass uns das gemeinsam gelingen wird“, betonte 
er.
Einstimmig beschlossen wurde der Haushaltsbegleitantrag der 
SPD-Fraktion bezüglich der finanziellen Beteiligung des Land-
kreises Südliche Weinstraße am Rheinland-Pfalz Tag 2019 in 
Annweiler. Die Kreistagsmitglieder stimmten dafür, dass sich der 
Landkreis SÜW neben seiner organisatorischen Unterstützung 
und der Übernahme der Müllentsorgung mit weiteren 30.000€ 
zur Gewährleistung der Sicherheit für die Großveranstaltung an 
der Ausrichtung des RLP-Tages 2019 in Annweiler beteiligt.
Text: Kreisverwaltung SÜW

 ◗ Öffentliche Bekanntmachung

über den Vollzug des Grundstückverkehrsgesetzes;
hier: Ermittlung kaufinteressierter Landwirte
- Bekanntmachung vom 28.12.2018 -
Über die Genehmigung der Veräußerung der nachstehend aufge-
führten landwirtschaftlichen Grundstücke ist nach dem Grund-
stückverkehrsgesetz zu entscheiden:
Gemarkung Böchingen Flurstücks-Nr. 3161
- Nutzungsart: Landwirtschaftsfläche (Weingarten)
- Lage: Gewanne „Geraidestuhl“, Größe: 0,1544 ha
Gemarkung Böchingen Flurstücks-Nr. 3160
- Nutzungsart: Landwirtschaftsfläche (Weingarten)
- Lage: Gewanne „Geraidestuhl“, Größe: 0,0857 ha
Gemarkung Böchingen Flurstücks-Nr. 503
- Nutzungsart: Landwirtschaftsfläche (Weingarten)
- Lage: Gewanne „Auf dem Brett“, Größe: 0,1840 ha
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Kulturveranstaltungen

 ◗ Kindertheater im Edelhof

Sonntag, 27. Januar 2019 um 15.00 Uhr
Kindertheater im Edelhof für Menschen ab 5 Jahre

Der stramme Max *für Pfalzcard-Inhaber kostenlos
Die Rollen sind klar verteilt im Maulwurfsland: Hier leben Max 
und Mauli. Max findet sich unwiderstehlich, und für Mauli ist er 
der Held, weil er immer die schönsten Spiele weiß. Nur schade, 
dass einer dabei immer der Dumme ist.

Aber eines Tages geschieht etwas Außergewöhnliches, und 
das wirft Alles über den Haufen: In Maxens Hügel rumpelt es, 
Erde fliegt hoch in die Luft, und heraus krabbelt ein Wesen wie 
von einem anderen Planeten: Ein Erdmännchen.

Max findet, dass dieser Eindringling schleunigst wieder dahin 
verschwinden sollte, wo er hergekommen ist. Hier in seinem 
Revier gibt es keinen Platz für Fremdlinge, und einen freien 
Hügel zweimal nicht. Doch gerade als die Vertreibung des Erd-
männchens in vollem Gange ist kündigt sich die allergrößte 
Gefahr für die Maulwürfe an: Der Fuchs geht um !
Seine Leibspeise ist auf delikate Art zubereiteter Maulwurfbra-
ten, aber ein Erdmännchen als Nachspeise ist auch nicht zu 
verachten. . . . .
Landet nun jemand im Kochtopf? Oder wer rettet wen? Ist 
einer dabei besonders schlau? Werden am Ende aus Fremden 
doch noch Freunde???

Karten gibt es im i-Punkt Kirrweiler, Hauptstr. 7, 67489 
Kirrweiler, Tel.: 06321 5079 oder bei der Bäckerei Walter 
(Tel.: 06321 959888).
Termin: Sonntag, 27. Januar 2019, Uhrzeit: 15 Uhr, Ort: Edelhof, 
Kirchstr. 20, 67489 Kirrweiler
Eintritt: Kinder € 4,- 
Erwachsene € 6,- (für Pfalzcard-Inhaber kostenlos)

Text: i-Punkt

Veranstaltungskalender

weitere Termine unter www.sankt-martin.de/home

Kirrweiler
05.01.2019 Neujahrsempfang, SV Herta
06.01.2019 Neujahrsempfang, Ortsgemeinde
08.01.2019 Seniorennachmittag, Ortsgemeinde
08.01.2019 Dorfmoderation, 
 AG Infrastruktur, Ortsgemeinde
10.01.2019 Neujahrsempfang mit Film, kfd

Maikammer 
05.01.2019 Schlachtfest, TuS Maikammer
06.01.2019 Neujahrskonzert, Ortsgemeinde

St. Martin 
11.01.2019 Neujahrsempfang, Ortsgemeinde
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 ◗ Zeitzeugenbesuch im Geschichtsunterricht

Am vergangenen Montag gab es Geschichte wieder einmal haut-
nah zu erleben: Herr Ton-Vinh Trinh-Do kam in unseren Unterricht, 
um uns von seiner Geschichte zu erzählen. Einer Geschichte, die 
spätestens ab seinem 12. Lebensjahr zu einer besonderen wurde. 
In diesem jungen Alter gelang ihm die Flucht aus Vietnam in einem 
Flüchtlingsboot, um über mehrere Stationen schließlich in Speyer 
zu landen. Er schilderte uns sehr beeindruckend und fesselnd seine 
Erlebnisse - seien dies die Umstände seiner Flucht, sein vorheriges 
Leben, generell das Leben in Vietnam und sein Leben nach der 
Flucht. Unterstützt wurde sein lebendiger Vortrag durch vielfältiges 
Material wie Landkarten, Bücher oder Zeitungsartikel.
Herr Trinh-Do arbeitet mittlerweile bei der Caritas im Rahmen der 
Flüchtlingsbetreuung und damit einhergehender Traumabewälti-
gung. Dass es ihm ein Herzensanliegen war, die bevorstehenden 
Abiturienten inklusive seines Sohnes Duc Nam die Wichtigkeit der 
gegenseitigen Wertschätzung und Toleranz mit auf den Weg zu 
geben, zeigt sein dringlicher Appell am Ende seines Vortrags: „Hört 
einander zu.“ Nur so könne Verständnis gelingen, durch gegensei-
tige Wahrnehmung und Wertschätzung für das Leben der anderen. 
Wir hätten ihm noch ganz lange zuhören können. Vielen Dank für 
diesen bewegenden Besuch.
Text: Grundkurs 13ge1, Isabelle Euler

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Kirrweiler

 ◗ Kath. Öffentliche Bücherei Kirrweiler

Liebe Leser und Leserinnnen, ab Freitag, 04.01.19 haben wir wieder 
für Sie geöffnet und zwar von 17.00 - 18.00 h. Zudem am Mittwoch, 
09.01. von 18.00 h - 19.00 h sind wir ebenfalls für Sie da. Spannen Sie 
zu Beginn des neuen Jahres noch etwas bei neuer Literatur aus unserer 
Bücherei aus. Wir freuen uns, wenn Sie bei uns vorbei kommen.
Text: Maria Schwartz

 ◗ Jahresfahrt der kfd Kirrweiler

Die Jahresfahrt 2019 der kfd Kirrweiler geht nach Berchtesgaden
6 Tage vom 19. - 24. Mai 2019
Genießen Sie ein paar herrliche Urlaubstage in 
Berchtesgaden-Oberbayern und lassen Sie sich im 

****Superior Hotel Edelweiss verwöhnen. Es erwartet Sie wieder ein 
tolles Programm!
Schriftliche Anmeldungen (mit Meldebogen) umgehend an:
Frau Rosel Brandenburger, Hauptstr. 52, 67489 Kirrweiler
Dort erhalten Sie auch weitere Informationen.
Wir freuen uns auf viele Anmeldungen!
Text: Gabriele Wieser

Nichtamtlicher Teil

schulnachrichten

 ◗ Vorlesewettbewerb 2018

Kistaman Khiyasova neue Vorlese-Siegerin an der  
Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach

Am 6. Dezember fand der Vorlesewettbe-
werb der 6. Klassen statt. Im Vorfeld wurde 
im Klassenentscheid der jeweilige Klas-
sensieger ermittelt. Die drei Klassensieger 

Kistaman Khiyasova (6a), Alicia Kistner (6b) und Finjas Schröter 
(6c) lasen zunächst aus einem Buch ihrer Wahl vor. Dann wurde es 
schwierig: Die „Leseratten“ mussten nun aus einem unbekannten 
Buch vorlesen. Die Jury entschied, dass Kistaman Khiyasova diese 
Aufgabe am besten gemeistert hatte. Alle Teilnehmer erhielten 
eine Urkunde sowie ein Buchgeschenk. Kistaman qualifizierte sich 
zusätzlich als Schulsiegerin für die nächste Runde (Regionalent-
scheid) im Frühjahr. Dort wird sie gegen die Lesesieger anderer 
Schulen antreten.

Vorlesewettbewerb 2018

Weihnachten im Schuhkarton
In diesem Schuljahr beteiligte sich wieder die Klasse 6c unter der 
Leitung von Frau Merée an der bekannten Aktion „Weihnachten im 
Schuhkarton“. Dazu sammelten die Kinder Kleinigkeiten, um ande-
ren Kindern zu Weihnachten eine Freude zu machen.
Bundesjugendspiele „Wettbewerb Turnen“ 
an der Gebrüder-Ullrich-Realschule plus Maikammer-Hambach
Am Montag, den 17. Dezember, fanden für die Schülerinnen und 
Schüler der Orientierungsstufe in Hambach die Bundesjugend-
spiele im Turnen statt. Die Kinder der 5. und 6. Klassenstufe durf-
ten ihr Können an sechs verschiedenen Stationen beweisen. Es 
ging dabei weniger um traditionelle Turnübungen als vielmehr um 
Aufgaben, bei denen Kraft und Koordination gefragt waren. Neben 
der Einzelwertung wurde zudem die sportlichste Klasse des Tages 
ermittelt. Diesen Titel gewann die Klasse 5a. Herzlichen Glück-
wunsch!
Weitere Informationen unter www.rsp-maikammer-hambach.de
Text und Bild: RSP Maikammer-Hambach



Maikammer - 14 - Ausgabe 1/2019

 ◗ Drittes Maikammerer Weingut im  
renommierten „Barrique Forum Pfalz“  
aufgenommen!

Einige der renommiertesten Betriebe haben sich in der Vergan-
genheit zusammengeschlossen und das „Barrique Forum Pfalz“ 
gegründet. Das Ziel: hochqualitativer Rotwein aus Deutschland. 
Ein inspirierender Austausch zur Qualitätssteigerung untereinan-
der bildet dabei die Grundlage des Schaffens. Das zeigen auch die 
Erfolge der Betriebe, die seit Jahren ganz oben auf den Ranglisten 
der anerkanntesten nationalen und internationalen Weinprämie-
rungen stehen. Gewirtschaftet wird unter sehr strengen Quali-
tätskriterien: Handlese, kompromisslose Arbeit im Weinberg und 
Keller, sehr niedrige Hektarerträge von unter 45 hl/ha, der Ausbau 
in Barrique-Fässern, Blindproben und ständiger Austausch unter-
einander zur Qualitätssicherung. Frühestens zwei Jahre nach der 
Ernte werden diese Weine, die das „GROSSER WEIN“-Zeichen tra-
gen, das erste Mal präsentiert und den Kunden angeboten. Auf der 
Homepage des Barrique Forum (www.barrique-forum.de) können 
Sie sich über die Veranstaltungen und Präsentationen informieren.
Das Wein- und Sekthaus Schreieck aus Maikammer, ist eines der 
neuesten Mitglieder dieses Verbandes. Mit 25ha, wovon 60% weiß 
und 40% rot angepflanzt sind, fügt es sich nahtlos ein in die Riege 
der mehr als 25 Mitglieder des Forums. Aufmerksamkeit erzielte 
das Weingut jüngst beim Deutschen Rotweinpreis der Zeitschrift 
Vinum, wo der vorgestellte „Syrah XL“ in der Finalrunde als einer der 
besten seiner Rebsorte hervorging.

Eintritt 

11 €

 ◗ Neujahrsempfang

Der SV Herta Kirrweiler lädt alle Mitglieder zum Neu-
jahrsempfang am Samstag, 05.01.2019 ein.
Die Veranstaltung wollen wir unter anderem zum 
Anlass nehmen, um verdienten Mitgliedern für ihre 

langjährige Vereinstreue zu danken und Ehrungen vorzunehmen.
Der Empfang findet im Vereinsheim statt und startet um 18:30 Uhr.

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Maikammer

 ◗ Förderverein Zeltlager Pfalz

Der Förderverein des Zeltlager Pfalz e.V.
möchte sich auf diesem Weg bei allen
Spendern und Sponsoren des Jahres
2018 bedanken. 

Durch Ihre Unterstützung konnten wir wieder mehreren 
Kindern die Teilnahme am Zeltlager ermöglichen. 
Außerdem wurden Zelte erneuert und sonstiges Material 
angeschafft, um allen Teilnehmern die jeweils zwei Wochen 
Zeltlager noch schöner zu gestalten.

Wir wünschen allen einen guten Start ins Jahr 2019.
Weitere Infos finden Sie auch auf www.fv-zeltlager-pfalz.de

Wann: 05.01.2019
Wo: TuS Maikammer Sportheim
Uhrzeit: ab 11 Uhr

Am Samstag den 05.01.2019 ab 11 Uhr 
ist wieder unser traditionelles Schlachtfest 
beim TuS. 

Wie gewohnt gibt es  
verschiedene Leckereien.

Schlachtfest  
beim TuS Maikammer

Reklamationen wegen Nichtzustellung des
Nachrichtenblattes nimmt der Verlag entgegen

unter folgenden Nummern:
06502/9147-335, -336 oder 713

Die neue E-Mail-Adresse für Reklamationen ist:
abo@wittich-foehren.de
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Neben dem Wein- und Sekthaus Schreieck wurden bereits die Mai-
kammerer Weingüter Erich Stachel und Immengarten Hof im „Bar-
rique Forum Pfalz“ aufgenommen.
Ortsbürgermeister Karl Schäfer gratuliert Bernd und Volker Schrei-
eck zu dem Erfolg und der Anerkennung der geleisteten Arbeit. Der 
Wein- und Tourismusort Maikammer profitiere von der Qualität sei-
ner Weingüter.
Text: Ortsgemeinde

AKTUELLES aus der Ortsgemeinde Sankt Martin

 ◗ Pfälzer-Waldverein

Seniorenwanderung am Mittwoch 09.01.2019

Treffen um 13:00 Uhr. am Parkplatz Feuerwehr 
- Friedhof St. Martin
Mit dem PKW geht es nach Edesheim - Nähe 

Kirche - (Parkmöglichkeit) Je nach Witterung Wanderung ab 13:30 
um Edesheim.

Einkehr ist in der Weinstube Wolf.
Wanderführer: Döringer Herbert und Bernhard Bechthold.
Text: Klaus Hammer

 ◗ Christbaumaktion

der Jungen Union St. Martin
12.01.2019 - ab 9.00 Uhr
Auch in diesem Jahr werden wir wieder von Haus zu Haus fahren 
und die Christbäume einsammeln. Bitte stellen Sie Ihre abgezierten 
Christbäume vor den Häusern ab. 
Ihre Spende werden wir der Erneuerung des Sportplatzes St. Martin 
zugutekommen lassen.
Wir wünschen Ihnen allen für das neue Jahr Gesundheit, Glück und  
Erfolg sowie die Erfüllung Ihrer Wünsche.

Kirchliche Nachrichten

 ◗ Kath. Pfarrei Maikammer „Maria, Mutter 
der Kirche“

03.01. Donnerstag:
09.00 MK Krankenkommunion durch Pfr. Macziol
17.30 BÖ Rosenkranz
18.00 BÖ Hl. Messe
18.30 MK Stiftsmesse
04.01. Freitag:
15.00 MK Gebetsläuten zur Todesstunde Jesu
17.30 MK Vesper
18.30 KW Hl. Messe
05.01. Samstag:
17.30 MK Salveandacht
18.00 GF Vorabendmesse (Pfr. Macziol)
18.30 KW Vorabendmesse (Pfr. Nirmaier)
06.01. Sonntag - Dreikönig - Hochfest Erscheinung des Herrn
09.00 BÖ Hochamt (Pfr. Nirmaier)
10.30 VE Festamt, Gottesdienst mit den Sternsingern aus BÖ, AD,

 FM, FS, GO, GF, KFL und Venningen, musikalisch mitgestaltet
 von der Gruppe KUNTERBUNT (Pfr. Macziol)

10.30 MK Hochamt (Pfr. Babelotzky)
17.00 KW Rosenkranz
07.01. Montag:
17.30 KF Rosenkranz, 18.00 KF Hl. Messe
08.01. Dienstag:
17.30 GF Rosenkranz, 18.00 GF Hl. Messe
18.30 MK Stiftsmesse in der Mariä-Schmerzen-Kapelle
09.01. Mittwoch:
17.30 MK Rosenkranz in der Mariä-Schmerzen-Kapelle
17.30 VE Rosenkranz, 18.00 VE Amt
10.01. Donnerstag der Weihnachtszeit
16.00 MK Kath. Wortgottesdienst im Haus St. Pirmin
17.30 BÖ Rosenkranz, 18.00 BÖ Hl. Messe
18.30 MK Amt
11.01. Freitag:

 KW Krankenkommunion durch Herrn Kiefer und Frau Schwartz,
 im Gäu durch Pfr. Nirmaier

15.00 MK Gebetsläuten zur Todesstunde Jesu
17.30 MK Vesper
18.30 KW Hl. Messe
12.01. Samstag:
17.30 MK Salveandacht der Skapulierbruderschaft
18.00 FM Vorabendmesse (Pfr. Nirmaier)
18.00 VE Vorabendmesse (Pfr. Macziol)
13.01. Sonntag - Taufe des Herrn
09.00 GF Amt (Pfr. Babelotzky)
10.30 KW Festamt als Familiengottesdienst als Dankgottes-
dienst der

 Sternsinger, mit Taufe (Pfr. Nirmaier)
10.30 MK Festamt als Dankgottesdienst der Sternsinger (Pfr. 
Macziol)
17.00 KW Rosenkranz
Sternsingeraktion 2019 in der Pfarrei Maria, Mutter der Kir-
che
Die Sternsinger kommen in …
AD: am Samstag, 05.01.2019. Infos bei Kira Gass,
Tel.0 63 27 / 97 37 76
BÖ: am Sonntag, 13.01.2019. Infos bei Frau Gensheimer,
Tel. 01 76 / 81 61 68 64 oder Frau Gellißen, Tel. 01 71 / 4 04 68 62
FM: am Samstag, den 05.01.2019. Infos bei Fam. Martini,
Tel. 0 63 47 / 91 95 64.
FB: am Samstag, 05.01.2019 ab 10.00 Uhr. Infotreffen am 
02.01.2019 um 18.00 Uhr bei Fam. Lacher, Im Wasen 4, Tel. 0 63 
44 / 68 58.
GO: am Samstag, 05.01.2019. Infos bei Fam. Baumann, Schwal-
benweg 15. Tel.0 63 27 / 64 24 92.
GF/KF: am Samstag, 12.01.2019. Infos bei Iris Kiefer,
Tel. 0 63 23 / 8 17 77
KW: am Samstag, 12.01.2019. Infos bei Kathrin Christmann,
Tel. 95 95 29, Katrin Towae, Tel. 96 29 86, Tanja Simon, Tel. 8 78 
88 04
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Kirchliche Nachrichten

MK: am Samstag, 12.01.2019. Das Vorbereitungstreffen findet am 
Donnerstag, 10.01.2019 um 15.00 Uhr im Pfarrheim statt.
VE: am Samstag, 05.01.2019
Gottesdienst aller Sternsinger im GÄU mit GF und VE am 
06.01.2019
Gottesdienst der Sternsinger mit Taufe in KW am 13.01.2019
Gottesdienst der Sternsinger in MK am 13.01.2019
Abkürzungen der einzelnen Gemeinden: AD= Altdorf, BÖ= 
Böbingen, FM= Freimersheim, FB= Freisbach, GO= Gommers-
heim, GF= Großfischlingen, KW= Kirrweiler, KF= Kleinfischlingen, 
MK= Maikammer, VE= Venningen
Text: Maria Schardt

 ◗ 1. Vorverkauf für den Pfarrball 2019 der 
Pfarrei Maikammer

Die Pfarrgemeinde Maikammer veranstaltet im Februar ihren 
beliebten Pfarrball. Eingeladen sind alle, die Spaß an guter 
Unterhaltung haben und auch gerne das Tanzbein, zur Musik 

der Tanzband Pik-As, schwingen wollen,. Über zahlreiche 
Besucher würde sich die Pfarrgemeinde, die mit einem Ange-
bot an Speisen und Getränken auch für Ihr leibliches Wohl sor-
gen wird, sehr freuen.
Der Pfarrball findet am Samstag, dem 02. Februar 2019, 
20.00 Uhr im Bürgerhaus Maikammer statt. Verschiedene 
Gruppierungen der Pfarrei werden Sie mit einem bunten Pro-
gramm unterhalten. 
Die Eintrittskarten zum Preis von 12,-- € bzw. ermäßigt 6,-- 
€ können beim 1. Kartenvorverkauf am Sonntag, den 
13.01.2019 von 11.45 bis 12.30 Uhr im kath. Pfarrheim 
(neben der Kirche), erworben werden.
Text: Jutta Oeynhausen

 ◗ Gottesdienst

So. 06.01. 10.00 Uhr Gottesdienst, anschl. Kirchencafé
Text: Jochen Keinath

Wissenswertes

 ◗ Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfe (KISS)

Gruppentreffen im Selbsthilfetreff, Kirchberg 18, Edesheim, Tel.: 
06323 989924, www.kiss-pfalz.de: Nieren-/Dialysepatienten und 
Transplantierte, Donnerstag, 03. Januar, 19.00 Uhr; Depression 2, 
Montag, 07. Januar, 19.00 Uhr; Lipödem, Dienstag, 08. Januar, 19.00 
Uhr; „Funkstille“ - Verlassene Eltern, Dienstag, 08. Januar, 18.00 
Uhr; Männergruppe, Mittwoch, 09. Januar, 19.00 Uhr; Fibromyal-
gie, Mittwoch, 09. Januar, 18.30 Uhr.
Weitere Treffen in Edesheim, Katholisches Pfarrheim, Lud-
wigstr. 16:
Frauenselbsthilfe nach Krebs - Sportgruppe, Mittwoch, 09. 
Januar, 8.15 Uhr.
Text: Carmen Ziegler

Wir suchen dringend für vorgemerkte Kunden Bauplätze an der Südlichen 
Weinstraße zwischen Landau und Neustadt sowie zwischen Landau und 
Speyer, im Kreis Germersheim und Bornheim. Sie haben ein Grundstück? 
Melden Sie sich im Beratungsbüro Bornheim // Tel. 0170 8012206 
peter.bress@fingerhaus.com // www.fingerhaus.de

Baugrundstücke gesucht!

Suche Bauplatz, zahle über Marktpreis.
Neben Neubaugebiet, gerne auch große Grundstücke,
 Abrisshäuser, in zweiter Reihe oder Teil eines Gartens.

Telefon: 01 70 / 9 65 24 01

ImmobIlIen Welt
Treffpunkt 
Deutschland.de

Das Reise-
Portal

Heimat neu entdecken

Maikammer

Die Treffpunkt Deutschland Reihe 
inspiriert mit vielen kostenlosen 
Reisemagazinen. Lesen Sie gleich los....

Alle Reisemagazine auf einen Blick

NEU: Reiseführer 
Deutschland

www.wittich.de
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Ihre Ansprechpartnerin:

Melina Franklin
Telefon: 06502 9147-230
E-Mail: m.franklin@wittich-foehren.de

Liebe Leserinnen und liebe Leser,
unser neues Magazin umfasst  
die Themenschwerpunkte von  
optimaler Ernährung bis hin zu  

Lebensfreude und Leistungskraft 
bis ins hohe Alter hinein.  

Unser Magazin erscheint ab 2019  
6 x pro Jahr. Überzeugen Sie  

sich selbst und nutzen Sie  
die Möglichkeit einer  

kostenlosen leseprobe! 

Scannen Sie einfach
den QR-Code!

DIe kostenlose
leseprobe gIbt es hIer!

01
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Ihr Kundendienst
für

Telefon: 06 21 / 55 70 45

Fahrkostenpauschale 5,- EUR
Ersatzteilannahme • www.elektrohaber.com

Waschmaschinen
Geschirrspüler

Trockner
Kühlgeräte
Elektroherde

Bei dem Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau AöR, Bereich des Vorstands 
(zukünftige Stabsstelle), sind ab dem nächstmöglichen Zeitpunkt, zwei Stellen in der

Sachbearbeitung  
in den Entgeltgruppen 9 b TVÖD-E und 8 TVÖD-E
unbefristet zu besetzen.

Die Anzeige richtet sich an Personen mit dem Abschluss als Verwaltungsfachwirtin 
bzw. Verwaltungsfachwirt (Sachbearbeitung EG 9b TVÖD-E) sowie als Verwaltungs-
fachangestellte bzw. Verwaltungsfachangestellter (Sachbearbeitung EG 8 TVÖD-E) 
oder einer jeweiligen vergleichbaren Qualifikation. 
Jeweiliges Bewerbungsende: 13. Januar 2019.

Nähere Informationen über die zu besetzenden Stellen und das Anforderungsprofil finden Sie im  
Internet unter www.landau.de/Stellenausschreibungen sowie www.ew-landau.de.

Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb
Landau in der Pfalz AöRE  W  L

STellen Markt

Hier finden Sie ...  
Ihren neuen Job oder eine Perspektive. 
Im Stellenmarkt Ihres Mitteilungsblattes!

www.LW-flyerdruck.de

Fotolia_48409297

ONLINE DRUCKEN

EXTREM GÜNSTIG

www.wittich.deBesuchen Sie uns!



Wir verkaufen
ihre immobilie!

www.kroeger-immobilien.de
Weinstraße 19A • Edenkoben

VERKAUFEN? VERMIETEN?

06323/981600 www.kroeger-immobilien.de
� Peter Kröger

Immobilien & Versicherungen
Nonnenstraße 8 · 67480 Edenkoben

Lauf nicht fort…

KAUF IM ORT!

&
ANZEIGENBERATUNG

GRAFIK-DESIGN
WERBEORGANISATION

ULLMER
BRÜGGEMANN

Unsere Ideen    für Ihren Erfolg ...

Rufen Sie uns an!
Wir informieren
und beraten, 
gerne vor Ort.

Telefon 
06347/97208-0

Die ideale Werbefläche 
für Ihre gewerbliche Anzeige!

Essingen · Spanierstraße 70 · info@u-b-werbung.de

Eilige Anzeigen per E-Mail aufgeben: info@u-b-werbung.de


